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Hab‘ leider nur noch ‘nen schmalen Taler übrig für die Polizei  Bild: S. Guse

Fortsetzung auf Seite 2

Die diesjährigen Tarifverhandlun-
gen für den öffentlichen Dienst wurden 
am 17. Februar zum Abschluss ge-
bracht. Das Ergebnis – nun ja – die 
allermeisten Beschäftigten können da-
mit leben. So jedenfalls die Rückmel-
dungen. Im Anschluss ging es darum, 
dieses Tarifergebnis für den Bereich 
der Beamtinnen und Beamten 1:1 zu 
übernehmen. Schon im Vorfeld hatte 
die GdP die Landesregierung mehr-
fach aufgefordert, neben der Tarifüber-
nahme endlich auch die Fragen zur 
Steigerung der Attraktivität des öffent-
lichen Dienstes mit uns zu klären. (Wir 
haben dazu mehrfach berichtet.) Das 
letzte Schreiben an den Ministerpräsi-
denten vom 6. Januar 2017 blieb je-
doch unbeantwortet.

Am 27. März sollte es dann soweit 
sein. Die Landesregierung lud den 
DGB (und Vertreter von GdP, GEW, 
ver.di) unter der sehr allgemeinen 
Tagesordnung „Aktuelle Fragen zum 
Arbeits- und Dienstrecht“ zum Ge-
spräch. Irgendwelche Unterlagen, da-
mit wir uns vorbereiten konnten gab es 
nicht.

Unser Innenminister eröffnete die 
Runde mit der Ankündigung, die Frage 
der Tarifübernahme für die Beamtin-
nen und Beamten sowie die dafür er-
forderlichen Regularien für eine schnel-
le Zahlbarmachung noch am selben 
Tag abschließend zu klären (gut so) so-
wie uns danach auch zur Frage der 
amtsangemessenen Alimentation zu 
informieren (hört, hört!)

Das Thema „Erhöhung der Attrakti-
vität des ö. D.“ solle jedoch erst zu ei-
nem späteren Termin besprochen wer-
den (nicht so gut).

Kein Geld eingeplant

Im Anschluss erklärte uns der Fi-
nanzminister, dass der Tarifabschluss 
eine hohe finanzielle Belastung dar-
stellt, er aber das Ergebnis auch als 
Zeichen für die Beschäftigten im ö. D. 
sieht. Allerdings sei für die Übernah-
me des Tarifergebnisses für die Beam-
ten keine Haushaltsvorsorge getroffen 
worden!  (Wie bitte? Jeder weiß doch, 

Das schlägt dem Fass den Boden aus!

dass spätestens seit den letzten Tarif-
verhandlungen vor zwei Jahren in die-
sem und im nächsten Jahr wieder ir-
gendetwas für die Beamten übertragen 
werden muss. Und der oberste Hüter 
über den Landeshaushalt hat dafür 
nichts eingeplant? In mir machte sich 
ein ungutes Gefühl breit.)

Schließlich gab der Finanzminister 
bekannt, dass das Tarifergebnis wei-
testgehend und rückwirkend zum 
1. 1. 2017 bzw. zum 1. 1. 2018 auf die 
Beamtinnen und Beamten übertragen 
werden soll. Und wenn die Gewerk-
schaften auf eine schriftliche Stel-
lungnahme verzichten würden, kön-
ne man das auch sehr schnell 
umsetzen. Der Beamtenbund war 
dazu sofort bereit. Wir anderen be-
standen auf einer schriftlichen Stel-
lungnahme, sagten aber einen kurz-
fristigen Termin zu. Und das war auch 
gut so, denn was nun folgte, konnten 
wir kaum fassen.

Verfassungswidrige Besoldung 
eingestanden

Zum Thema amtsangemessene Ali-
mentation gestand der Finanzminis-

ter nun erstmalig ein, dass das Land 
Brandenburg seinen Beamtinnen und 
Beamten in den Jahren 2004 bis 2014 
verfassungswidrig zu wenig bezahlt 
hat. Wer nun aber denkt, dass die 
Landesregierung mit uns über eine 
Wiedergutmachung dieses Unrechtes 
reden wird, liegt gewaltig schief. 
Denn unser Finanzminister beabsich-
tigt, durch ein „Nachzahlungsgesetz“ 
mit einer so wörtlich „Sparvariante“ 
nur diejenigen Beamtinnen und Be-
amten rückwirkend für 2004 bis 2014 
zu entschädigen, die damals den 
Rechtsweg beschritten haben, dies 
auch für jedes Haushaltsjahr getan 
haben und über deren Ansprüche 
noch nicht abschließend entschieden 
wurde. Dies, so der Finanzminister, 
träfe lediglich auf etwa 300 der insge-
samt 30 000 Beamtinnen und Beam-
ten in Brandenburg zu.

Auf gut Deutsch sagt uns damit un-
sere Regierung: „Wenn 99% der Lan-
desbeamten so blöd waren, auf das 
rechtmäßige Handeln der Landesre-
gierung zu vertrauen, an Beamten-
grundsätze wie ,Treu und Glaube‘ 
oder ,Fürsorgepflicht‘ zu glauben und 
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nicht geklagt haben, sind sie selber 
schuld.“ Weiter gedacht heißt das 
aber auch, dass jeder Beamte und 
jede Beamtin im Land Brandenburg, 
jede Kollegin und jeder Kollege gut 
beraten ist, ab sofort und zukünftig 
für jedes Jahr vorsorglich einen An-
trag zu stellen und den Rechtsweg zu 
beschreiten, um so ggf. seine Ansprü-
che zu wahren, falls in Brandenburg 
wieder einmal die Grenze der amts-
angemessenen Alimentation unter-
schritten wird. Und so unwahrschein-
lich ist das nicht, denn auch mit der 
Übernahme des Tarifergebnisses ran-
giert Brandenburg bei der Besoldung 
immer noch am Ende im Bund-Län-
der-Vergleich. 

Landesregierung setzt auf 
Konfrontation 

Das muss man erstmal verdauen. 
Nachdem die Landesregierung in 
den letzten Jahren mit ihrer perso-
nellen und materiellen Einsparpoli-
tik die Polizei an den Rand der 
Handlungsfähigkeit gebracht hat, 

Fortsetzung von Seite 1 will sie jetzt offensichtlich auch 
noch das Engagement unserer Kol-
leginnen und Kollegen auf die Pro-
be stellen. Und das in einer Phase, 
in der wir immer noch Probleme ha-
ben, alle Stellen zu besetzen, wo 
händeringend bei jedem Polizisten 
darum geworben wird, länger zu 
bleiben und in der wir uns mit neu-
en zusätzlichen Aufgaben wie Asyl-
problematik, Islamismus und Terror-
gefahr auseinandersetzen müssen. 
In dieser Situation erzeugt unsere 
Regierung in der Polizei ein Klima 
des kollektiven Misstrauens und 
setzt den Betriebsfrieden aufs Spiel. 
Wohlgemerkt, in der Regierungsko-
alition sitzen zwei Parteien, die zu-
geben, elf Jahre lang verfassungs-
widrig gehandelt zu haben und die 
auf ihre Fahnen Slogan wie „sozi-
al“, „gerecht“, „friedlich“ und „ge-
rechter Lohn für gute Arbeit“ ge-
schrieben haben. Zumindest muss 
man beiden Parteien einen Hang 
zum Masochismus bescheinigen. 
Denn statt ihre Baustellen BER und 
Kreisgebietsreform endlich in den 
Griff zu kriegen, bringen sie nun 
auch noch ihre Ordnungshüter ge-
gen sich auf.

Die GdP hat den Fehdehandschuh 
aufgenommen. Während DPolG und 

BDK offensichtlich noch überlegen, 
ob sie überhaupt eine Meinung 
dazu haben, hat die GdP am 19. Ap-
ril die DGB-Gewerkschaften in die 
Geschäftsstelle zu einem ersten Ge-
spräch eingeladen. In einer gemein-
samen Stellungnahme haben wir 
die Landesregierung aufgefordert, 
das sogenannte Nachzahlungsge-
setz vom Gesetz zur Übernahme des 
Tarifergebnisses abzukoppeln und 
neu zu verhandeln. In einem Ge-
spräch zwischen DGB und dem Fi-
nanzminister am 21. April haben wir 
unsere Forderung bekräftigt. Ein 
weiteres Gespräch auf Arbeitsebene 
fand am 24. April im MdF statt. Doch 
statt sich wenigstens für den Verfas-
sungsbruch zu entschuldigen, muss-
ten wir zur Kenntnis nehmen, dass 
sich das MdF keinen Millimeter be-
wegen will. Am 25. April 2017 hat 
das Kabinett das Gesetzespaket un-
verändert beschlossen, sodass es 
jetzt im Parlament beraten und ver-
abschiedet werden kann/soll.

Die Gewerkschaft der Polizei wird 
in ihren Gremien ihr weiteres Vor-
gehen beschließen. Und das wird 
kein Schmusekurs sein. Wir bleiben 
am Ball.

Thomas Kühne

NAcHRUFE 

Ein lieber Kollege hat uns ver-
lassen!

 
Nach langer und schwerer 

Krankheit verstarb unser lieber 
Kollege sowie Mitglied der Ge-
werkschaft der Polizei 

Polizeiobermeister Tilo Kessler 

im Alter von nur 48 Jahren. 

Unsere aufrichtige Anteilnahme 
gilt seinen Hinterbliebenen.

Die Gewerkschaft der Polizei, 
Kreisgruppe Süd, wird dein Anden-
ken, lieber Tilo, in Ehren halten. 

Holger Schiffner
Cottbus, im April 2017

In ehrendem Andenken nehmen 
wir Abschied

von unseren Anfang April ver-
storbenen Gewerkschaftsmitglie-
dern im Ruhestand

Wilfried Körke und Wilfried Klein. 
 
Unsere Anteilnahme gilt den 

Hinterbliebenen.
  
GdP-Kreisgruppe PD Nord
Neuruppin im April 2017
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Im April 2017 hat das Bundesver-
waltungsgericht (BVerwG) abschlie-
ßend zur altersdiskriminierenden 
Besoldung entschieden. Damit gibt 
es nun nach jahrelangem Rechts-
streit und vielen unterschiedlichen 
– teils auch sich widersprechenden 
– erst- und zweitinstanzlichen Urtei-
len aus den Ländern, eine allge-
meingültige Rechtsprechung für die 
sogenannten Spätumsteller-Länder.

Altersdiskriminierung 

Mit seinem Urteil vom September 
2011 hatte der EuGH zwei Beamten 
Recht gegeben, die sich aufgrund 
ihrer Ersteinstufung anhand ihres 
Lebensalters benachteiligt fühlten. 
Altersstufen, die zu einer Ungleich-
behandlung junger Beamter gegen-
über älteren Kollegen führt, die 
ohne jede Berufserfahrung bei ihrer 
erstmaligen Berufung in das Beam-
tenverhältnis allein aufgrund ihres 
höheren Lebensalters höher einge-
stuft wurden, seien mit den Grund-
sätzen des Allgemeinen Gleichstel-
lungsgesetz (AGG) nicht vereinbar 
und damit unzulässig, so der Euro-
päische Gerichtshof.

Nach diesem Urteil waren die Ge-
setzgeber in Bund und Ländern auf-
gefordert, auf ein neues System für 
die Beamtenbesoldung umzustellen. 
Einige Länder sind dem recht zeit-
nah nachgekommen. 

Aus dieser 2011 festgestellten 
Diskriminierung ergibt sich ein ver-
schuldensunabhängiger Entschädi-
gungsanspruch, der mit höchstrich-
terlicher Entscheidung auf 100 € 
pro Monat beziffert wurde. Dies 
richtete sich aber nur auf den Zeit-
raum vom August 2006 (Inkrafttre-
ten des AGG) bis zum September 
2011 (Urteil EuGH). Seit Verkün-
dung des EuGH-Urteils liegt ein 
verschuldensabhängiger Schadens-
ersatzanspruch durch legislatives 
Unrecht vor. Dadurch bedurfte es 
weiterer Rechtsprechung, um diese 
neuen Ansprüche zu klären.

Ansprüche aus einer verschul-
densunabhängigen Diskriminierung 
hätten innerhalb der zweimonatigen 
Ausschlussfrist ab Bekanntwerden 

Endgültiges Urteil 
zur altersdiskriminierenden Besoldung

des Urteils geltend gemacht werden 
müssen, also spätestens 8. 11. 2011.

Spätumsteller-Länder  

Seit Verkünden des Urteils des 
EuGH liegt ein hinreichend qualifi-
zierender Verstoß gegen das Uni-
onsrecht vor, aus dem sich ein uni-
onsrechtlicher Haftungsanspruch 
aus legislativen Unrecht herleitet. 

Einige Bundesländer – die soge-
nannten Spätumsteller-Länder – ha-
ben erst um Jahre verzögert ihre Be-
soldungsgesetze an die Vorgaben 
des EuGH umgestellt. Brandenburg 
hat das System der Besoldung zum 
1. 1. 2014 von Altersstufen auf Er-
fahrungsstufen umgestellt. Genauso 
wie das Land Hessen, bei dem die 
Beamten beschäftigt sind, zu denen 
das BVerwG nun geurteilt hat. So-
mit bestand in Brandenburg eine 
verschuldensabhängige Diskrimi-
nierung vom 9. 11. 2011 bis zum 31. 
12. 2013.

Zeitnahe Geltendmachung

Spannend blieb bis zuletzt die 
Frage der zeitnahen Geltendma-
chung. Das Verwaltungsgericht 
(VG) Potsdam hatte im letzten Jahr 
ausgeführt, dass nach dem Grund-
satz der zeitnahen Geltendmachung 
Ansprüche, die über die gesetzlich 
vorgesehene Besoldung hinausge-
hen, spätestens zum Ablauf des 
Haushaltsjahres (Kalenderjahr) für 
das gesamte Jahr geltend zu ma-
chen sind.

Das OVG Nordrhein-Westfalen 
hat in seinem Urteil vom Februar 
2017 für die Frage der zeitnahen 
Geltendmachung zwischen Kommu-
nal- und Landesbeamten unter-
schieden. So sollte für Landesbeam-
te die Geltendmachung innerhalb 
eines Kalenderjahres greifen, für 
Kommunalbeamte die Ausschluss-
frist von zwei Monaten nach dem 
AGG.

In dem jetzt entschiedenen Ver-
fahren aus Hessen hatte das VG 
Gießen erst geurteilt, die zweimona-
tige Ausschlussfrist greife, der Hes-

sische Gerichtshof korrigierte diese 
Entscheidung und entschied wie 
das VG Potsdam. 

Das BVerwG hat nun die Rück-
wirkung der Geltendmachung  auf 
das Haushaltsjahr verneint. Es grei-
fe die Ausschlussfrist von zwei Mo-
naten nach § 15 Abs. 4 AGG. Ver-
schärfend sieht das Gericht als 
Zeitpunkt, ab dem die Geltendma-
chung greift, nicht den Monat des 
Widerspruchs an, sondern den Mo-
nat, für den die Besoldung ausge-
zahlt wird. 

Jede monatliche Besoldungsaus-
zahlung ist ein erneuter Diskrimi-
nierungsakt, aus dem sich Scha-
densersatzansprüche herleiten. 
Deshalb beginnt mit dem Tag der 
Auszahlung die Geltendmachungs-
frist. Da diese in der Regel noch in 
den Vormonat fällt, wird davon aus-
gegangen, dass ein Widerspruch ge-
gen die diskriminierende Besoldung 
sich auf die nächste Zahlung, also 
den Folgemonat bezieht. So ergibt 
sich, dass in dem hessischen Fall die 
zweimonatige Rückwirkung für ei-
nen Mitte Dezember eingelegten 
Widerspruch (gilt also ab der Janu-
ar-Besoldung) nur bis zum 1. 11. zu-
rückgreift. 

Eine Erneuerung des Wider-
spruchs für kommende Besoldungs-
zahlungen ist allerdings nicht not-
wendig, da nach den Gerichten 
davon auszugehen ist, dass ein Wi-
derspruch gegen die Besoldung sich 
in die Zukunft richtet. (Im Unter-
schied zu dem geplanten Nachzah-
lungsgesetz zur amtsangemessenen 
Alimentation, in dem nun die Beam-
ten nur für die Haushaltsjahre ent-
schädigt werden sollen, in denen 
sie einzeln Widerspruch eingelegt 
habe)  

Schadensersatzhöhe

In seiner Pressemitteilung bestätigt 
das BVerwG einen monatlichen Ent-
schädigungsanspruch von 100 €. Dies 
entspricht der Höhe, die das BVerwG 
in seinem Urteil 2014 für den ver-
schuldensunabhängigen Anspruch 
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Feuer frei!  Bild: S. Richter

festgesetzt hat. 
Bisher gab es verschiedene Mei-

nungen zu der Höhe der Entschädi-
gung. Das VG Potsdam hatte für ei-
nen Beamten aus Brandenburg 
erstinstanzlich geurteilt, dass ein An-
spruch von maximal 100 € bestünde, 
der jedoch nicht über der Differenz 
zwischen der tatsächlichen Besol-
dung und dem Endgrundgehalt lie-
gen dürfte. Demnach hätte in vielen 
Fällen ein monatlicher Anspruch 
auch deutlich unter 100 € vorgele-
gen. 

Das VG Bremen hatte in seinem 
Urteil aus 2015 den Gesetzgeber ge-

Fortsetzung von Seite 3 rügt, weil er sich mit der Umstellung 
so viel Zeit gelassen hatte und dar-
aus eine Staffelung der Anspruchs-
höhe hergeleitet: 100 € pro Monat 
im ersten Jahr nach dem EuGH-Ur-
teil, 200 € pro Monat im zweiten 
Jahr und 300 € pro Monat im dritten 
Jahr. 

Eine Eingruppierung in eine hö-
here oder die höchste Altersstufe 
haben alle Gerichte verneint, da das 
Bemessungssystem insgesamt dis-
kriminierend war und deshalb nicht 
zur Bemessung eines Schadensan-
spruchs herangezogen werden 
kann.

Das BVerwG verneint eine Steige-
rung des Anspruchs aufgrund der 

Dauer der Diskriminierung. Es bleibt 
also bei 100 € pro Monat.

Wann wird gezahlt?

Wir haben die Information, dass 
das Finanzministerium erst die Ur-
teilsbegründung abwarten wird, die 
noch nicht veröffentlicht ist. Wenn 
das MdF dann die Umsetzung des Ur-
teils veranlasst, muss in der Zentralen 
Bezügestelle für jeden Widerspruchs-
führer der individuelle Entschädi-
gungsanspruch berechnet werden. 
Dies wird bei geschätzt 7000 Wider-
sprüchen einige Zeit in Anspruch 
nehmen. M. Dietrich

Senioren der Polizei aus Elbe- 
Elster trafen sich zum Kleinkaliber-
schießen bei der Schützengilde 
PSG-Kirchhain 1718 e. V. Vom Vor-
sitzenden der Schützengilde, Gün-
ter Vogt, war alles vorbereitet, um 
ein reibungsloses und sicheres 
Schießen zu gewährleisten. Bevor 
jedoch mit dem Schießen begonnen 
wurde, bewirteten uns Frauen der 
Frauenkompanie mit Kaffee selbst 
gebackenen Torten und Kuchen. 
Am Schießen beteiligten sich nicht 
nur unsere Senioren, sondern auch 
Ehefrauen, denn sie können an al-
len unserern Veranstaltungen teil-
nehmen. Sportleiter des Vereins, 
Siegmar Drews, und Kurt Müller 
überwachten das Schießen und ga-
ben Hilfestellung beim Laden der 
Gewehre. Beim Auswerten der Tref-
ferergebnisse gab es erhebliche Dif-
ferenzen bei den erreichten Ring-
zahlen. Es lag vielleicht auch daran, 
dass einige Senioren bereits über 80 
Jahre alt sind und nicht mehr die ru-
hige Hand wie zu ihren Dienstzeiten 
haben. Die besten Schützen wurden 
mit einem  kleinen Preis geehrt. Es 
war für alle ein angenehmer Nach-
mittag. Danke für die gastfreund-
schaftliche Betreuung und dass sie 
für uns Senioren ihr Schützenheim 
extra öffneten.

Siegfried  Richter

SENiOREN

Bei der Schützengilde!
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Siegerehrung Bilder: M. Ziolkowski

20 ...

18 ...

Passe ...

Frühjahrsturnier an der FHPol – 
Tradition will gelebt werden

Wenn der Winter nicht weichen 
will und der Sommer auf sich warten 
lässt, segeln an der Fachhochschule 
die Karten auf den Tisch und es wird 
gereizt, belauert und gezockt. Es ist 
Skatzeit an der FHPol und ein mitt-
lerweile treuer Skatspielerstamm 
hat sich zusammengefunden, um 
wieder einmal den Besten zu ermit-
teln. 

Am Ende schafften es fünf Spieler 
auf über 1000 Punkte. Das letzte 

Es wurde gekloppt!
Spiel an Tisch 4 machte den Unter-
schied und verhalf dem Sieger zu 
den letzten nötigen Punkten, um 
den Vorjahressieger noch abzufan-
gen. Wer gewann den Früh-
jahrsklassiker 2017?

Wir gratulieren Stefan Reich, ei-
nem Gastspieler und Freund eines 
Anwärters, zum Gewinn des Wan-
derpokals. Möge er auch dein Heim 
für das nächste halbe Jahr schmü-
cken. Darüber hinaus gratulieren 
wir Pascal Röder, Vorjahressieger, 
zum zweiten Platz und Tobias Kühl, 

Sieger des letzten Jahres, zum drit-
ten Platz. 

Im Oktober 2017 geht’s dann wei-
ter mit Turnier Nummer Vier. Wer 
wird sich dann auf dem Pokal ver-
ewigen?

Wir danken für eure Teilnahme 
und macht Werbung für unsere Ver-
anstaltung. Einfach anmelden oder 
nachfragen. Mitglieder aller Kreis-
gruppen sind herzlichst eingeladen.

„Aus dem Wald, da tönt es dumpf: 
Pik ist Trumpf, Pik ist Trumpf!“

Ziolkowski, KG FHPol
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Die Vertrauensleute der Kreisgruppe

Auswertung der Arbeitsgruppenergebnisse

Unsere Ruderregatta

Bilder: M. Ziolkowski

Schon viele Jahre mit an Bord, im-
mer auf dem Deck unterwegs – aber 
auch mal selbst das Ruder überneh-
men? Die Kreisgruppe der FHPol hat 
nach langer Zeit mal wieder zu ei-
nem Vertrauensleuteseminar der 
Stammbediensteten eingeladen und 
fast alle konnten, zu unserer Freude, 
der Einladung folgen.

Natürlich trafen wir uns im Wald-
hotel Prieros bei herrlichstem Son-
nenschein, während der Rest des 

Landes Brandenburg noch von Mi-
nustemperaturen und Regenschau-
ern  heimgesucht wurde. Mit hohen 
Erwartungen trafen sich 17 Vertrau-

ensleute des Stammpersonals, um 
über ihre Ideen, Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten in der zukünfti-
gen Kreisgruppenarbeit zu spre-

Passiv oder aktiv?
chen. Wir, 
Mathias und ich, 
versuchten in 1½ 
Tagen den uns 
gestellten Erwar-
tungen gerecht 
zu werden und 
gleichzeitig dem 
wichtigen ge-
meinsamen Er-
f a h r u n g s a u s -
tausch Raum zu 

geben. Beglei-
tet hat uns eine 
immer wieder-
kehrende Er-
wartung: Infor-
mationen über 
die Gewerk-
schaftsarbeit im 
Land und na-
türlich auch in 
der Kreisgrup-
pe müssen 
mehr publik ge-

macht werden. Eine Erwartung, der 
wir schon mit diesem Artikel das 
erste Mal gerecht werden wollen. 

Weiterhin wurde der Wunsch der 
Vertrauensleute 
laut, sich in der 
Zukunft mehr 
einbringen und 
engagieren zu 
können. Dies 
stieß gerade 
beim Vorstand 
der Kreisgrup-
pe offene Türen 
auf. 

Wir sammel-
ten viele neue, 
tolle Ideen für 
unsere zukünf-
tige Kreisgrup-
penarbeit. Lei-
der geht so 
manch guter 
Gedanke für 
ein Projekt oder 

Aktionen im Alltag leicht unter. Um 
Entscheidungen für die Zukunft 
nicht nur am runden Tisch zu tref-
fen, sondern auch selbst aktiv zu 

werden, schickten wir unsere Ver-
trauensleute auf den See. 

Verteilt auf mehrere Ruderboote 
hieß es, neben dem Kopf auch die 
Kräfte zu aktivieren. Gemeinsam in 
einem Boot für ein Ziel. 

Wir hoffen, dass wir die gute 
Stimmung und den Enthusiasmus 
aus dem Seminar mitnehmen kön-
nen, um die gesteckten Ziele or-
dentlich anzupacken und die Arbeit 
in der Kreisgruppe der FHPol weiter 
voranzubringen. 

Anita Kirsten
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Hans-Jürgen Scharfenberg (li.) im 
Gespräch mit Jörg Göhring

Reger Andrang am Stand der GdP

Andreas Bensch (li.) hatte alle Hände voll zu 
tun Bilder: T. Kühne

Eigentlich lud das Wetter dazu 
ein, den Tag auf dem Rad in der Na-
tur oder gesellig in einem der vielen 
geöffneten Gartenrestaurants zu 
verbringen. Doch vor dem Hinter-
grund des beabsichtigten politi-
schen Besoldungseklats in Branden-
burg, war der diesjährige 1. Mai 
geradezu dazu prädestiniert, ihn 
seiner eigentlichen Bestimmung ge-
recht werden zu lassen. 

Und so meldeten wir beim DGB 
einen Stand in Potsdam vor dem 
Landtag an, suchten Streuartikel 

 1. Mai als Kampftag genutzt
und Infobroschüren zusammen und 
kopierten einen Stapel unseres letz-
ten Flugblattes zur verfassungswid-
rigen Besoldung in Brandenburg 
durch die Rot-Rote Landesregie-
rung. 

So war dann der Stand der GdP 
auch der zweitbeste besuchte. (Nur 
am Grillstand drängten sich mehr 
Menschen.) 

Viele Bürgerinnen und Bürger 
nutzten die Gelegenheit, sich über 
die Sicherheit rings um Haus und 
Hof zu informieren. Vielfach spürten 

wir Anerkennung und Respekt für 
unseren Beruf – und Unverständnis 
über das Handeln unserer Regie-
rung.

Unsere „Hauptzielgruppe“ waren 
jedoch die anwesenden Politiker 
von SPD und DIE LINKE. 

Zum Thema „verfassungswidrige 
Besoldung“ zeigten sich die Betreu-
er des SPD-Standes zunächst unin-
formiert und dann ziemlich betrof-
fen. Und sie nahmen mir sogar 
einige unserer Flugblätter ab.

Der innenpolitische Sprecher der 
Partei DIE LINKEN, Herr Scharfen-
berg, traute sich als Einziger zu uns 
an den Stand.

Immerhin redete er nichts schön 
und sagte zu, den Arbeitskreis der 
LINKEN dazu einzuberufen. Wir 
machten ihm deutlich, dass sich un-
sere Kolleginnen und Kollegen nicht 
auf irgendwann vertrösten lassen 
werden. Wir forderten ihn auf, noch 
vor der 1. Landtagsbefassung mit 

uns gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen.

Unsere Botschaft ist eindeutig: 
Der Plan der Landesregierung, uns 
das beabsichtigte sogenannte 
„Nachzahlungsgesetz“ unter die 
Tarifübernahme für die Beamtinnen 
und Beamten unterzujubeln, ist 
nicht aufgegangen. Wir werden die-
se himmelschreiende Ungerechtig-
keit nicht hinnehmen und wir haben 
einen langen Atem, auch lange über 
die Sommerpause hinaus.

Deine GdP – Für dich im Einsatz!

Tommy Kühne
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SOZiALWERK

Liebe Mitglieder, liebe Kollegin-
nen und Kollegen,

unsere Jahresplanung ist abge-
schlossen und wie in jedem Jahr er-
halten Sie die einmalige Chance, un-
sere freien Plätze zu buchen! 

Sie möchten gerne mehr über das 
Sozialwerk der brandenburgischen 
Landesbediensteten e.V. erfahren? 
Dann besuchen Sie unsere Internet-
seite:  www.sozialwerk.brandenburg.
de oder rufen Sie uns an unter 03 31 8 
66 68 09

Freie Plätze Zempin:
Juni:
01.06. - 07.06. 5 Pers. Suite
01.06. - 10.06. 2 Pers. beh. S
01.06. - 13.06. 2 Pers. Suite
02.06. - 15.06. 4 Pers. Suite
07.06. - 22.06. 4 Pers. Suite
06.06. - 12.06. 5 Pers. Suite
09.06. - 14.06. 4 Pers. Suite
09.06. - 23.06. 2 Pers. Suite
10.06. - 19.06. 2 Pers. Suite
10.06. - 19.06. 4 Pers. Suite
10.06. - 24.06. 4 Pers. Suite
12.06. - 23.06. 5 Pers. Suite
13.06. - 19.06. 2 Pers. FeWo
14.06. - 24.06. 3 Pers. Suite
17.06. - 03.07. 4 Pers. Suite
26.06. - 01.07. 2 Pers. Suite
26.06. - 08.07. 4 Pers. Suite
27.06. - 01.07. 5 Pers. Suite
29.06. - 08.07. 4 Pers. Suite
30.06. - 08.07. 4 Pers. Suite
Juli:
01.07. - 20.07. 5 Pers. Suite
03.07. - 07.07. 2 Pers. Suite
10.07. - 15.07. 4 Pers. Suite
10.07. - 15.07. 2 Pers. Suite
11.07. - 17.07. 5 Pers. Suite
11.07. - 19.07. 4 Pers. Suite
17.07. - 20.07. 3 Pers. Suite
29.07. - 05.08. 2 Pers. DZ
31.07. - 14.08. 2 Pers. beh. S
31.07. - 07.08. 2 Pers. Suite
August:
04.08. - 21.08. 2 Pers. Suite
04.08. - 19.08. 2 Pers. Suite

Aktuelle Angebote
08.08. - 19.08. 2 Pers. Suite
12.08. - 17.08. 3 Pers. Suite
12.08. - 26.08. 2 Pers. DZ
14.08. - 28.08. 4 Pers. Suite
14.08. - 31.08. 2 Pers. beh. Suite
19.08. - 05.09. 4 Pers. Suite
23.08. - 04.09. 4 Pers. Suite
24.08. - 04.09. 3 Pers. Suite
26.08. - 05.09. 4 Pers. Suite
26.08. - 09.09. 5 Pers. Suite
28.08. - 11.09. 4 Pers. Suite
30.08. - 16.09. 5 Pers. Suite
31.08. - 06.09. 3 Pers. Suite
September:
02.09. - 20.09. 2 Pers. DZ
07.09. - 23.09. 2 Pers. FeWo
09.09. - 18.09. 2 Pers. Suite
09.09. - 25.09. 4 Pers. Suite
11.09. - 18.09. 2 Pers. Suite
12.09. - 25.09. 4 Pers. Suite
13.09. - 25.09. 2 Pers. Suite
14.09. - 30.09. 4 Pers. Suite
15.09. - 23.09. 2 Pers. Suite
16.09. - 30.09. 3 Pers. Suite
18.09. - 02.10. 2 Pers. beh. Suite

Ab Ende September weitere freie 
Plätze verfügbar!

Freie Plätze Mobilheime Loissin:
Juni:
01.06. - 10.06. 4 Pers. MH
06.06. - 24.06. 4 Pers. MH
09.06. - 23.06. 4 Pers. MH
19.06. - 03.07. 4 Pers. MH
26.06. - 10.07. 4 Pers. MH
Juli:
03.07. - 17.07. 4 Pers. MH
08.07. - 14.07. 4 Pers. MH
10.07. - 22.07. 4 Pers. MH
15.07. - 22.07. 4 Pers. MH
August:
05.08. - 19.08. 4 Pers. MH
05.08. - 12.08. 4 Pers. MH
06.08. - 12.08. 4 Pers. MH
20.08. - 02.09. 4 Pers. MH
24.08. - 02.09. 4 Pers. MH
30.08. - 16.09. 4 Pers. MH
September:
Freie Plätze verfügbar!
Oktober:
Freie Plätze verfügbar!

JUNGE GRUPPE


